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Amt Usedom-Süd
- Der Amtsvorsteher - 

Gemeinde Ückeritz - Gemeindevertretung Ückeritz

Beschlussvorlage-Nr:
GVUe-1019/21

Beschlusstitel:
Beratung und Beschlussfassung über den Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 1 
BauGB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Seebad 
Ückeritz "Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6"

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Zander

Datum:
18.10.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 22.11.2021 Bauausschuss Ückeritz Anhörung
Öffentlich 30.11.2021 Gemeindevertretung Ückeritz Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seebad Ückeritz beschließt, dem Abschluss des 
Durchführungs- und Erschließungsvertrages gemäß § 12 Abs. 1 BauGB zwischen der 
Gemeinde Seebad Ückeritz und Herrn Silivio Seefeld zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Seebad Ückeritz „Sondergebiet Ferienwohnungen 
Wockninstraße 6“ wird in der vorliegenden Fassung vom September 2021 zugestimmt.

Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 23.05.2019 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seebad Ückeritz 
die Einleitung des Aufstellungsverfahrens für den vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
1 „Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6“ beschlossen.

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist der Abschluss eines Durchführungs- und 
Erschließungsvertrages erforderlich, mit dem sich der Vorhabenträger zur Durchführung des 
Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und 
Erschließungskosten verpflichtet (§ 12 Abs. 1 BauGB). Dies regelt der anliegende 
Durchführungsvertrag.

In diesem Zusammenhang wurden durch die Verwaltung die Voraussetzungen des § 12 Abs. 
1 BauGB d. h. die Verfügbarkeit des Vorhabengrundstücks und auch die finanzielle 
Leistungsfähigkeit des Vorhabenträgers geprüft. Demnach ist der Vorhabenträger bereit und 
in der Lage, das abgestimmte Vorhaben zu realisieren.

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
Ückeritz 9
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   Geltungsbereich
    ca. 0,16 ha

N

S

EW

Ückeritz

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1
"Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6"

der Gemeinde Seebad Ückeritz
Anlage 1 - Übersichtskarte über das Bebauungsplangebiet

Geltungsbereich
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Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

1. Art der baulichen Nutzung                              § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

 Sondergebiet, das der Erholung dient     § 10 Abs. 4 BauNO
Zweckbestimmung: Ferienwohnungen

2. Maß der baulichen Nutzung                       § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

OK 13,50 Oberkante, Höhe baulicher Anlagen in Meter 
über NHN im Bezugssystem DHHN2016

GR 129 m² Grundfläche mit Flächenangabe

3. Baugrenzen                  § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

 Baugrenze

4. Verkehrsflächen              § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

 öffentliche Straßenverkehrsfläche

5. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen
Zweckbestimmung: St Stellplätze

Grenze des räumlichen Geltungsbereich     § 9 Abs. 7 BauGB

II. Darstellung ohne Normcharakter

Bemaßung in Meter          BF Baufeld

Gemarkungsgrenze Kataster

vorhandene bauliche Anlage

geplante bauliche Anlage

Umgrenzung der vorhandenen befestigten Flächen

III. Nachrichtliche Übernahme

Waldabstandslinie   § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 20 Abs. 1 LWaldG

Landschaftsschutzgebietes "Insel Usedom mit Festlandgürtel" (LSG 82)

Naturpark "Insel Usedom" (NP 5)

Umgrenzung von Schutzgebieten

vorhandene Höhe in Meter 
über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN2016

Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

NEUBRANDENBURG GmbH

Fon (0395) 42 55 910     Fax (0395) 42 55 920      info@baukonzept-nb.de      www.baukonzept-nb.de
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Anlage 2
September 2021

Vorhabennummer: 30494
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Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 "Sondergebiet

Ferienwohnungen Wockninstraße 6" der Gemeinde Seebad Ückeritz
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PLANZEICHNUNG TEIL A

Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst eine Fläche von etwa 0,35 ha
und das Flurstück 130/1 der Flur 1 in der Gemarkung Ückeritz sowie eine Teilfläche des Flurstücks 587/2 und
590/15 der Flur 2 in der Gemarkung Ückeritz.

Plangrundlage
Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Kataster- und Vermessungsamtes für den Landkreis
Vorpommern-Greifswald (SG Geodatenzentrum) vom Januar 2020

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung                      § 9 Abs. 1 BauGB
1.1.1 Das Sondergebiet Ferienwohnungen (SO FW) dient gemäß § 10 Abs. 4 BauNVO vorwiegend der

Unterbringung von Ferienwohnungen, die dauerhaft zur Anmietung durch einen wechselnden Personenkreis
von Erholungssuchenden zur Verfügung stehen.

Zulässig sind:
- Ferienwohnungen (BF1)

- ein Wohngebäude für den Betreiber oder Betriebsinhaber (BF2)

- Nebenanlagen, die dem Nutzungszweck des Baugebietes dienen

1.1.2 Die Oberkante als Höchstmaß baulicher Anlagen wird für das Baufeld 1 (BF 1) auf 13,5 m und für das Baufeld
2 (BF 2) auf 8,50 m in m über NHN im Bezugssystem DHHN2016 begrenzt.

TEXT - TEIL B

BF2: geplantes Wohngebäude für den Betreiber oder Betriebsinhaber
Grundfäche: 129 m²
Gebäudehöhe 8,50 m über NHN im Bezugssystem DHHN2016
Dachneigung: 2 - 3°
siehe Anlage 1, 2 und 3 des Vorhaben- und Erschließungsplans

BF1: vorhandenes Ferienhaus
Baugenehmigung vom 20.06.2008
Az. 01399-08
Grundfläche: 195 m²
Gebäudehöhe: 13,50 m über NHN im
Bezugssystem DHHN2016

SO FW

3.00

L
NP

  Maßstab 1 : 500

Meter

50250 12.5

130
1

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November  2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

· Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 114 des Gesetzes vom 18.
August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

· Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kommunalverfassung-KV M-V) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011, zuletzt geändert durch 23. Juli 2019 (GVOBI. M-V S. 467)

· Kreisverordnung des Landkreises Ostvorpommern über das Landschaftsschutzgebiet „Insel Usedom
mit Festlandgürtel“ i. d. F. der Bekanntmachung vom 19. Januar 1996

· Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LwaldG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 870), zuletzt geändert durch durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 790)

· Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen
zum Wald (Waldabstandsverordnung - WabstVO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 20. April 2005
(GVOBl. M-V 2005, S. 166) zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 2019 (GVOBl. M-V S. 808)

· Hauptsatzung der Gemeinde Seebad Ückeritz in der aktuellen Fassung

Geltungsbereich

ÜCKERITZ

Maßstab: ohne

Übersichtskarte
DTK 10 aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell des Amtlichen Topographisch-Kartographischen
Informationssystems (ATKIS-Basis-DLM), Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern 2019

Hinweise
Altlasten:
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Planungsgebiet keine Altlasten bekannt. Während der Baumaßnahme auftretende
Hinweise auf Altlastenverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers,
u.a.) sind der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises (Standort Anklam) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind
gegebenenfalls zu unterbrechen.

Denkmalschutz:

Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbruche usw.) Befunde wie Mauern,
Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllungen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und
Abfallgruben, gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brandstellen
oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer, Holzkonstruktionen,
Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein
kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.
Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder
zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung
erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere
Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die
Bergung des Denkmals dies erfordert. Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu
übergeben.

Ausgleichsmaßnahmen mit Verweis auf die Regelungen des Durchführungsvertrages

· Gehölzbeseitigungen sind nicht vorgesehen, sollten dennoch Beseitigungen vorgenommen werden, sind diese zwischen
dem 01. Oktober und dem 28. Februar durchzuführen.

· Errichtung der Gebäude außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. August und dem 01. März

Ausgleichsmaßnahme

Vorgesehen ist die Pflanzung von 3 St. standortheimischen Baumarten aus möglichst gebietseigenen Herkünften oder die
Verwendung von nichtheimischen Baumarten, wenn dies aus historischen Gründen sinnvoll erscheint. Diese sollen die folgende
Pflanzqualitäten haben: „Verwendung von Hochstämmen mit Stammumfang, mind. 16/18 cm, in stark frequentierten Bereichen
18/20 cm, Obstbäume 10/12 cm“

Besonderer Artenschutz

Um eine Wanderung während der Bauzeit in das Baufeld zu vermeiden, ist ein Amphibienschutzzaun aufzustellen. Somit kann
das Eintreffen von artenschutz-rechtlichen Verbotstatbeständen vollständig ausgeschlossen werden.

Für die Bauzeit außerhalb der Brutperiode zwischen dem 01. August und dem 01. März oder nach einer Begehung unmittelbar
vor Baubeginn lassen sich artenschutzrechtliche Konflikte vollständig ausschließen.
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Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

1. Art der baulichen Nutzung                              § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

 Sondergebiet, das der Erholung dient     § 10 Abs. 4 BauNO
Zweckbestimmung: Ferienwohnungen

2. Maß der baulichen Nutzung                       § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

OK 13,50 Oberkante, Höhe baulicher Anlagen in Meter 
über NHN im Bezugssystem DHHN2016

GR 129 m² Grundfläche mit Flächeangabe

3. Baugrenzen                  § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

 Baugrenze

4. Verkehrsflächen              § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

 öffentliche Straßenverkehrsfläche

5. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen
Zweckbestimmung: St Stellplätze

Grenze des räumlichen Geltungsbereich     § 9 Abs. 7 BauGB

II. Darstellung ohne Normcharakter

Bemaßung in Meter          BF Baufeld

Gemarkungsgrenze Kataster

vorhandene bauliche Anlage

Umgrenzung der vorhandenen befestigten Flächen

III. Nachrichtliche Übernahme

Waldabstandslinie   § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 20 Abs. 1 LWaldG

Landschaftsschutzgebietes "Insel Usedom mit Festlandgürtel" (LSG 82)

Naturpark "Insel Usedom" (NP 5)

Umgrenzung von Schutzgebieten

vorhandene Höhe in Meter 
über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN2016

Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit einer Fläche von etwa
0,17 ha umfasst Teilflächen der Flurstücke 130/1 der Flur 1 in der Gemarkung Ückeritz sowie
Teilflächen der Flurstücke 587/2, 588/1 und 590/15 der Flur 2 in der Gemarkung Ückeritz.

Plangrundlage
Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Kataster- und Vermessungsamtes für den Landkreis
Vorpommern-Greifswald (SG Geodatenzentrum) vom Januar 2020

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 BauGB
1.1.1 Das Sondergebiet Ferienwohnungen (SO FW) dient gemäß § 10 Abs. 4 BauNVO vorwiegend

der Unterbringung von Ferienwohnungen, die dauerhaft zur Anmietung durch einen
wechselnden Personenkreis von Erholungssuchenden zur Verfügung stehen.

Zulässig sind:
- Ferienwohnungen (BF1)

- ein Wohngebäude für den Betreiber oder Betriebsinhaber (BF2)

- Nebenanlagen, die dem Nutzungszweck des Baugebietes dienen

1.1.2 Die Oberkante als Höchstmaß baulicher Anlagen wird für das Baufeld 1 (BF 1) auf 13,5 m und
für das Baufeld 2 (BF 2) auf 8,50 m in m über NHN im Bezugssystem DHHN2016 begrenzt.

Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

NEUBRANDENBURG GmbH

Fon (0395) 42 55 910     Fax (0395) 42 55 920      info@baukonzept-nb.de      www.baukonzept-nb.de
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Vorhabennummer: 30494

Geltungsbereich
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vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1
"Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6"

der Gemeinde Seebad Ückeritz
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ÜCKERITZ

Maßstab: ohne

Satzung der Gemeinde Seebad Ückeritz über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 1 "Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6 "
PLANZEICHNUNG TEIL A

Übersichtskarte
DTK 10 aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell des Amtlichen Topographisch-Kartographischen
Informationssystems (ATKIS-Basis-DLM), Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern 2019

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November  2017 (BGBl. I. S

3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

· Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni
2021 (GVOBl. M-V S. 1033)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i.
d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel
114 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

· Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kommunalverfassung-KV
M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011, zuletzt geändert durch 23. Juli 2019
(GVOBI. M-V S. 467)

· Kreisverordnung des Landkreises Ostvorpommern über das Landschaftsschutzgebiet
„Insel Usedom mit Festlandgürtel“ i. d. F. der Bekanntmachung vom 19. Januar 1996

· Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LwaldG) i. d. F.
der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 870), zuletzt geändert durch
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 790)

· Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes
baulicher Anlagen zum Wald (Waldabstandsverordnung - WabstVO M-V) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 20. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 166) zuletzt geändert durch
Verordnung vom 1. Dezember 2019 (GVOBl. M-V S. 808)

· Hauptsatzung der Gemeinde Seebad Ückeritz in der aktuellen Fassung

Hinweise
Altlasten:
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Planungsgebiet keine Altlasten bekannt. Während der Baumaßnahme auftretende
Hinweise auf Altlastenverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers,
u.a.) sind der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises (Standort Anklam) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind
gegebenenfalls zu unterbrechen.

Denkmalschutz:

Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbruche usw.) Befunde wie Mauern,
Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllungen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und
Abfallgruben, gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brandstellen
oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer, Holzkonstruktionen,
Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein
kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.
Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder
zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung
erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere
Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die
Bergung des Denkmals dies erfordert. Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu
übergeben.

Ausgleichsmaßnahmen mit Verweis auf die Regelungen des Durchführungsvertrages

· Gehölzbeseitigungen sind nicht vorgesehen, sollten dennoch Beseitigungen vorgenommen werden, sind diese zwischen
dem 01. Oktober und dem 28. Februar durchzuführen.

· Errichtung der Gebäude außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. August und dem 01. März

Ausgleichsmaßnahme

Vorgesehen ist die Pflanzung von 3 St. standortheimischen Baumarten aus möglichst gebietseigenen Herkünften oder die
Verwendung von nichtheimischen Baumarten, wenn dies aus historischen Gründen sinnvoll erscheint. Diese sollen die folgende
Pflanzqualitäten haben: „Verwendung von Hochstämmen mit Stammumfang, mind. 16/18 cm, in stark frequentierten Bereichen
18/20 cm, Obstbäume 10/12 cm“

Besonderer Artenschutz

Um eine Wanderung während der Bauzeit in das Baufeld zu vermeiden, ist ein Amphibienschutzzaun aufzustellen. Somit kann
das Eintreffen von artenschutz-rechtlichen Verbotstatbeständen vollständig ausgeschlossen werden.

Für die Bauzeit außerhalb der Brutperiode zwischen dem 01. August und dem 01. März oder nach einer Begehung unmittelbar
vor Baubeginn lassen sich artenschutzrechtliche Konflikte vollständig ausschließen.

TEXT - TEIL B

SO FW

3.00

Präambel
Aufgrund des § 10 Abs. 1 und § 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S.
4147) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ..................... folgende Satzung über den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 "Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6" der Gemeinde Seebad
Ückeritz, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A), dem Text (TEIL B) sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan
erlassen:

Verfahrensvermerke
1. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als richtig dargestellt bescheinigt.

Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass die Prüfung auf Grundlage der
Flurkarte nur grob erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden

                       Öffentlich bestellter Vermesser

.........................., den ................... Siegel      ................................................

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seebad Ückeritz hat in Ihrer Sitzung am .................. die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 "Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6" beschlossen. Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte entsprechend der Hauptsatzung der Gemeinde
Seebad Ückeritz im "Usedomer Amtsblatt" am ....................... .

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 des Gesetzes über die Raumordnung
und Landesplanung des Landes M/V (LPIG) beteiligt worden.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer öffentlichen Auslegung vom
..................... bis zum ...................

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1 BauGB mit
Schreiben vom ..................................  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die Gemeindevertretung hat am ............................... den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Der Entwurf der Begündung wurde gebilligt und ebenfalls zur
Auslegung bestimmt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom ................................. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B),
dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie der Begründung haben in der Zeit vom ..................... bis zum
..................... in den Amtsräumen der Gemeinde nach  § 3 Abs. 2 BauGB sowie auf der Hompage der Gemeinde
öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht  werden können, am ....................... im
"Usedomer Amtsblatt"  bekannt gemacht worden.

              Der  Bürgermeister

Gemeinde Seebad Ückeritz, den ............... Siegel                    ...................................

3. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange am ................................. geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie dem
Vorhaben- und Erschließungsplan wurde am ................................ von der Gemeindevertretung als Satzung
beschlossen. Die Begründung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom ...................... gebilligt.

              Der  Bürgermeister

Gemeinde Seebad Ückeritz, den ............... Siegel                    ...................................

4. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie dem
Vorhaben- und Erschließungsplan, wird hiermit ausgefertigt.

              Der  Bürgermeister

Gemeinde Seebad Ückeritz, den ............... Siegel                    ....................................

5. Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung und
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 214
f. BauGB) und weiter Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die
Bestimmungen des § 5 Abs, 5 KV M-V hingewiesen worden. Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft
getreten.

              Der  Bürgermeister

Gemeinde Seebad Ückeritz, den ............... Siegel                     ...................................
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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 

Ückeritz ist eines der vier sogenannten Bernsteinbäder auf der Insel Usedom. 

Auf Grund seiner Lage zwischen Achterwasser und Ostsee, umgeben von Wald 

und am Wockninsee gelegen, hat das Ostseebad eine hervorgehobene Bedeu-

tung für den Tourismus.  

Das einstige Fischer- und Bauerndorf lädt sowohl Aktiv-, Strandurlauber als 

auch Künstler und Kunstliebhaber zum Verweilen ein. Deshalb ist es kaum 

verwunderlich, dass das Ostseebad Ückeritz rund 360.000 Übernachtungen im 

Jahr zählt.  

Die Villa Wald-Eck in der Wockninstraße 6, nordöstlich der Ortslage Ückeritz, 

ist ein Ferienhaus mit vier Wohneinheiten für zwei bis 12 Personen. Die Feri-

enwohnungen sind modern eingerichtet und gut ausgestattet. Der zur Villa 

gehörende Garten lädt zum Grillen, Verweilen und Spielen ein. Für das Feri-

enwohnhaus liegt eine Baugenehmigung vom 20.06.2008, AZ. 01399-08 vor. 

Es handelt sich um einen kleinen Familienbetrieb mit zwei Angestellten. 

Um die Bewirtschaftung zu erleichtern, An- und Abreise der Feriengäste fle-

xibler gestalten zu können und damit jederzeit ein direkter Ansprechpartner 

vor Ort ist, ist die Errichtung eines Betreiberwohnhauses für die Angestellten 

vorgesehen.  

Für die planungsrechtliche Sicherung des Bestandes und die Schaffung der 

planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Betreiberwohnhaus als Betriebssitz des 

Inhabers ist die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig.  

Der Neubau des Betreiberwohnhauses auf dem Kellergeschoss des ehemaligen 

Küchengebäudes soll so konzipiert werden, dass sich der Baukörper im Ver-

nehmen mit dem baulichen Bestand in das Landschaftsbild einfügt und dar-

über hinaus keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen erzeugt wer-

den.  

Mit Antrag vom 26.10.2018 hat Herr Silvio Seefeld (nachfolgend Vorhabenträ-

ger) bei der Gemeinde Seebad Ückeritz gemäß § 12 Abs. 2 BauGB beantragt 

ein Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans ein-

zuleiten.  

Die Gemeinde Seebad Ückeritz hat in ihrer Sitzung am 23.05.2019 den Auf-

stellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 „Sonder-

gebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6“ gefasst. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz hat den Aufstellungsbeschluss 

Nr. 0031/12 vom 29.03.2012 für den vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 

1 „Villa Waldeck an der Wockninstraße“, welcher den Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 „Sondergebiet Ferienwohnungen 

Wockninstraße 6“ umfasst, mit Beschluss vom 24.09.2019 Beschluss-Nr.: 
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GVUe-0574/19 aufgehoben. Der Aufhebungsbeschluss wurde am 23.10.2019 

ortsüblich bekannt gemacht.  
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November  

2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 

10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) ) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) ) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 

(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Landesbauordnung (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. 

Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-

gesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. 

I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 114 des Gesetzes vom 18. Au-

gust 2021 (BGBl. I S. 3908) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg – Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG 

M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 

66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V S. 221, 228) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern 

(Kommunalverfassung-KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 

2011, zuletzt geändert durch 23. Juli 2019 (GVOBI. M-V S. 467) 

o Kreisverordnung des Landkreises Ostvorpommern über das Land-

schaftsschutzgebiet „Insel Usedom mit Festlandgürtel“ i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 19. Januar 1996 

o Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldge-

setz – LwaldG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-

V 2011, S. 870), zuletzt geändert durch durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

22. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 790) 

o Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des 

Abstandes baulicher Anlagen zum Wald (Waldabstandsverordnung – 

WabstVO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 20. April 2005 (GVOBl. 

M-V 2005, S. 166) zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 

2019 (GVOBl. M-V S. 808) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Seebad Ückeritz in der aktuellen Fassung  
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2.2 Planungsgrundlagen  

 

• Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Kataster- und Vermessungs-
amtes für den Landkreis Vorpommern-Greifswald (SG Geodatenzent-
rum) vom Januar 2020 

3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 

einer Fläche von etwa 0,17 ha umfasst Teilflächen der Flurstücke 130/1 der 

Flur 1 in der Gemarkung Ückeritz sowie Teilflächen der Flurstücke 587/2, 

588/1 und 590/15 der Flur 2 in der Gemarkung Ückeritz. 

4. Vorgaben aus übergeordneten Planungen  

Raumordnung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 

Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusam-

menfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorga-

ben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom 

Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichne-

rischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und 

Sicherung des Raums. Für gemeindliche Bauleitplanverfahren besteht eine 

Anpassungspflicht. 

Bei den Grundsätzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemäß § 3 

Abs. 1 Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 

Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentschei-

dungen. Für nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichti-

gungspflicht.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Seebad Ückeritz ergeben sich 

die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus fol-

genden Rechtsgrundlagen: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. 

Dezember 2008, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. 

Dezember 2020 (BGBl. l. S. 2694)   

•   Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 

1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset-

zes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

• Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm 

Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 
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• Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Vorpommern (RREP VP-LVO M-V) vom 19.08.2010  

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür sind § 4 

Abs. 1 ROG sowie der § 1 Abs. 4 BauGB.  

Die wesentlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 

ergeben sich jedoch aus der Landesverordnung des Regionalen Raumentwick-

lungsprogramms Vorpommern. Dieses beinhaltet ein regionales Gesamtkon-

zept unter Einbeziehung sachlich und räumlich konkretisierter Zielvorstellun-

gen. Hier wurden zentrale Orte mittlerer und oberer Stufe vorgegeben. Der 

Planungsraum unterliegt dem Oberzentrum Stralsund – Greifswald; Wolgast 

bildet das zuzuordnende Mittelzentrum und Heringsdorf das Grundzentrum. 

Die Ortslage Ückeritz ist als touristischer Siedlungsschwerpunkt ausgewiesen 

(Z 3.3 [3] RREP VP). Touristische Siedlungsschwerpunkte nehmen besondere 

touristische Versorgungsaufgaben wahr. (G 3.3 [2] RREP VP) 

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern besagt, 

dass in bereits intensiv genutzten Bereichen der Außenküste und der Inseln 

Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und Saisonverlängerung Priorität ha-

ben (Z 4.6 [5] LEP M-V).  

Gemäß der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramm 

Vorpommern Greifswald ist die Gemeinde Ückeritz als Tourismusschwerpunkt-

raum dargestellt. In diesen Schwerpunkträumen stehen die Verbesserung der 

Qualität und der Struktur des touristischen Angebotes sowie Maßnahmen der 

Saisonverlängerung im Vordergrund (G 3.1.3 [3] RREP VP). 

Durch die Errichtung eines Betreiberwohnhauses kann die Qualität des Service 

vor Ort deutlich verbessert werden.  

Des Weiteren befindet sich das Plangebiet innerhalb eines Vorbehaltsgebietes 

Küstenschutz. In diesen Gebieten sollen alle Planungen und Maßnahmen die 

Belange des Küstenschutzes berücksichtigen (RREP VP 5.3 [2]).  

Berücksichtigt man die für diesen Bebauungsplan relevanten Vorgaben aus 

dem Landesraumentwicklungsprogramm und dem Regionalen Raumentwick-

lungsprogramm der Region Vorpommern, so ist erkennbar, dass unter Einhal-

tung naturschutzrechtlicher und artenschutzrechtlicher Aspekte sowie der As-

pekte des Küstenschutzes eine Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen 

der Raumordnung herstellbar ist.  

Mit der Stellungnahme vom 28.07.2020 bestätigt das Amt für Raumordnung 

und Landesplanung Vorpommern die Vereinbarkeit des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr.1 „Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6“ mit 

den Zielen der Raumordnung.  
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Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Seebad Ückeritz stellt den 

Geltungsbereich als Weißfläche dar. Zur Einhaltung des Entwicklungsgebotes 

nach § 8 BauGB erfolgt parallel die 2. Ergänzung des Flächennutzungsplanes. 

Es wird auf das entsprechende Verfahren verwiesen.  

 

Fachgesetzgebungen  

Östlich des Plangebietes befindet sich die Waldfläche des Wockninsee und 

westlich das Waldgebiet „Kleine Heide“. Gemäß § 20 Abs. 1 des Landeswald-

gesetz ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand bei der 

Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern zum Wald einzuhal-

ten. Für den Neubau des Betreiberwohnhauses kann dieser Abstand eingehal-

ten werden. Die Baugrenze des vorhandenen Ferienhauses liegt innerhalb des 

gesetzlich geforderten Waldabstandes von 30 m. Das vorhandene Gebäude 

unterliegt jedoch dem Bestandsschutz.  

„[…] Auf Grundlage von § 3 Abs. 2 Punkt 1 der Waldabstandsverordnung 

Mecklenburg-Vorpommern wird eine Ausnahme für den Waldbereich hinter der 

Wockninstraße in Aussicht gestellt, wenn der durch die vorhandene Bebauung 

geprägte Waldabstand nicht unterschritten wird. In diesem Bereich besteht 

bereits jetzt eine erhöhte Verkehrssicherung für den Waldbesitzer. Bei der 

Neuerrichtung baulicher Anlagen darf dieser Waldabstand nicht weiter unter-

schritten werden. Rechte Dritter werden hierdurch nicht berührt“ Stellung-

nahme der Landesforst Mecklenburg- Vorpommern, Forstamt Neu Pudagla 

vom 12.01.2021.  
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5. Beschaffenheit des Plangebietes 

Der Planungsraum umfasst im Südwesten ein bestehendes Ferienhaus mit vier 

Ferienwohnungen. Zentral innerhalb des Geltungsbereichs gelegen, befindet 

sich das Kellergeschoss eines ehemaligen Küchengebäudes. 

Im Bereich der Einfahrt fungiert die Rasenfläche als Parkplatz. 

Die großen Rasenflächen innerhalb des Geltungsbereichs unterliegen einer re-

gelmäßigen Pflege und Mahd.  

Das gesamte Grundstück ist eingezäunt.   

 

Abbildung 1: Blick auf Kellergeschoss des ehemaligen Küchengebäudes (Foto: 

08.05.2018, BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH) 

 
Abbildung 2: Blick auf die unbefestigten Parkplätze  

(Foto: 08.05.2018, BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH) 
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Abbildung 3: Blick von Osten auf das Ferienhaus „Villa Wald-Eck“  

(Foto: 08.05.2018, BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH) 

Der Planungsraum befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „In-

sel Usedom mit Festlandgürtel“ (LSG 82) sowie innerhalb des Naturparkes 

„Insel Usedom“ (NP 5). 

Das Naturschutzgebiet „Wocknin See“ (NSG 78) sowie das FFH-Gebiet DE 

1950-301 „Wocknin See“ befinden sich im Osten, außerhalb des Geltungsbe-

reichs. 

Gesetzlich geschützte Biotope befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbe-

reichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1. 
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6. Inhalt des Bebauungsplans 

6.1 Städtebauliches Konzept  

Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Nutzung sowie die qualitative Ent-

wicklung der Villa Wald-Eck zu schaffen.  

Das städtebauliche Konzept ist also vollständig auf die nachhaltige Sicherung 

des bestehenden Ferienhauses abgestellt. Dabei gilt es, den besonderen Cha-

rakter dieses Standortes zu erhalten und den Service über ein Betreiberwohn-

haus am Standort zu verbessern, ohne dass die Belange des Natur-, Küsten- 

und Landschaftsschutzes vernachlässigt werden. So kann die Existenzgrund-

lage eines Familienbetriebs gesichert werden.  

Der Neubau beschränkt sich ausschließlich auf einen bereits vorgeprägten Be-

reich und ist dem Hauptgebäude untergeordnet. Im Sinne einer nachhaltigen 

Flächennutzung kann der Neubau auf einer bereits versiegelten Fläche, dem 

Kellergeschoss des ehemaligen Küchengebäudes errichtet werden. Unbeein-

trächtigte Flächen werden mit der vorliegenden Planung nicht in Anspruch ge-

nommen.  
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6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Regelungsabsichten der Gemeinde Ückeritz beschränken sich auf die in    

§ 10 BauNVO definierten Erholungsnutzungen.  

Die Ausdehnung des geplanten Sondergebietes Ferienwohnung gemäß     

§ 10 Abs. 4 BauNVO wurde auf ein minimales Maß reduziert und beschränkt 

sich ausschließlich auf anthropogen überprägte Bereiche. Die Festsetzung des 

Sondergebietes FW dient der Bestandssicherung sowie der Errichtung eines 

Betreiberwohngebäudes. 

Die geplante bauliche Anlage wird durch die Baugrenze eng und bedarfsorien-

tiert festgelegt.  

Im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Reduzie-

rung der erforderlichen Eingriffe auf ein unbedingt notwendiges Maß wurde 

die Grundfläche (GR) für die einzelnen Bauteile angegeben. Die GR für das 

geplante Betreiberwohnhaus beträgt 129 m² und die GR für das vorhandene 

Ferienwohnhaus beträgt 195 m².  

Das Betreiberwohnhaus wird auf einem bereits vorhandenen Kellergeschoss 

errichtet. Es überragt dieses Kellergeschoss um 55 m², sodass diese Fläche 

als Eingriff zu bewerten ist.  

Um die Höhe der baulichen Anlagen zu begrenzen wurden die Oberkanten als 

Höchstmaß für die Baufelder BF 1=13,5 m und BF 2= 8,50 m in m über NHN 

im Bezugssystem DHHN2016 festgelegt. Ohne diese Festsetzung besteht die 

Gefahr der Beeinträchtigung von öffentlichen Belangen. Eine Erhöhung bauli-

cher Anlagen über den Bestand des vorhandenen Ferienwohnhauses wird 

demnach ausgeschlossen. Mit der getroffenen Festsetzung wird sich die Erwei-

terung des Betreiberwohngebäudes dem vorhandenen Ferienwohnhaus unter-

ordnen. Für den vorliegenden Bebauungsplan ist es entscheidend, die Einflüs-

se auf das Landschaftsbild und auf das Landschaftsschutzgebiet so gering wie 

möglich zu halten. Dem wird mit der getroffenen Festsetzung Rechnung ge-

tragen.  

Der Bemessungshochwasserstand (BHW) für die Ortslage Ückeritz liegt bei 

2,10 m über NHN. Das Land Mecklenburg-Vorpommern übernimmt keinerlei 

Haftung für Schäden, die bei Sturmfluten oder in deren Folgen auftreten, un-

abhängig davon, ob das Gebiet durch eine Küstenschutzanlage gesichert war 

oder nicht. Aus der Realisierung der Vorhaben können dem Land Mecklenburg-

Vorpommern gegenüber keine Ansprüche abgeleitet werden, um nachträglich 

die Errichtung oder Verstärkung von Hochwasser- und Sturmflutschutzanlagen 

zu fordern. 
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Auf Grund der vorhandenen Geländetopografie und der örtlichen Höhen von 

über 2 m ist eine Überflutungsgefährdung nicht gegeben. Entsprechende Fest-

setzungen diesbezüglich können demnach entfallen.  

Folgende textliche Festsetzungen wurden getroffen: 

1. Das Sondergebiet Ferienwohnungen (SO FW) dient gemäß § 10 Abs. 4 

BauNVO vorwiegend der Unterbringung von Ferienwohnungen, die dau-

erhaft zur Anmietung durch einen wechselnden Personenkreis von Erho-

lungssuchenden zur Verfügung stehen. Zulässig sind: 

- Ferienwohnungen (BF1) 

- ein Wohngebäude für den Betreiber oder Betriebsinhaber (BF2) 

- Nebenanlagen, die dem Nutzungszweck des Baugebietes dienen 

2. Die Oberkante als Höchstmaß baulicher Anlagen wird für das Baufeld 1 

(BF 1) auf 13,5 m und für das Baufeld 2 (BF 2) auf 8,50 m in m über 

NHN im Bezugssystem DHHN2016 begrenzt. 

 

6.3 Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde 

über § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische Maß-

nahmen bzw. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft festzusetzen.  

Vorliegend sind durch den bereits stark anthropogen geprägten Standort kei-

ne Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Natur und Land-

schaft notwendig.  

6.4 Örtliche Bauvorschriften  

Die Städte und Gemeinden haben aufgrund der Ermächtigung, örtliche Bau-

vorschriften erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Gestal-

tungspflege tätig zu werden. Die Rechtsgrundlage für ein solches Handeln ist 

durch § 86 Abs. 3 der Landesbauordnung M-V gegeben.  

Für den vorliegenden Bebauungsplan sind keine örtlichen Bauvorschriften 

notwendig. 
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6.5 Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung des Geltungsbereiches wird über den südlich 

verlaufenden Betonplattenweg (Flurstück 590/14, 590/15, 588/1 der Flur 2 in 

der Gemarkung Ückeritz) ausgehend von der Wockninstraße gesichert. Die 

beiden Flurstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde Ückeritz und die 

Nutzung als Zuwegung ist dinglich gesichert. Bei der Ausfahrt auf die Wockn-

instraße muss sichergestellt sein, dass auf die Straße eine ausreichende Sicht 

vorhanden ist. Auch zu einem späteren Zeitpunkt darf durch eine geplante 

Bebauung, parkende Fahrzeuge oder Werbeanlagen keine Sichtbehinderung 

für Verkehrsteilnehmer entstehen.  

6.6 Umweltprüfung 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans eine 

Umweltprüfung durchzuführen. Das Ergebnis ist in dem Umweltbericht, der 

ein gesonderter Teil der Begründung des Bebauungsplans ist, darzustellen.  

Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-

cher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB und einer entsprechenden Abstim-

mung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Ab-

satz 4 BauGB erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht.  

Durch die Umweltprüfung können vorhersehbare erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Umwelt sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden. 

Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf seine Wirkungen auf die Schutzgü-

ter nach § 2a BauGB untersucht.  

Das Planungsziel dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans unterliegt § 4 

Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG-VO) „In-

sel Usedom mit Festlandgürtel“. Demnach sind Handlungen, die geeignet sind, 

den Charakter des Gebietes zu verändern, den Naturhaushalt zu schädigen, 

das Landschaftsbild zu verunstalten, den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder 

sonst dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen, verboten. Insbesondere 

die Errichtung oder wesentliche Erweiterung baulicher Anlagen ist verboten.  

Gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG i.v.m. § 4 Abs. 5 Nr. 1 Kreisverordnung 

des Landkreises Ostvorpommern über das Landschaftsschutzgebiet „Insel 

Usedom mit Festlandsgürtel“ kann von den Verboten eine Befreiung erteilt 

werden. Im Rahmen eines Antrages gemäß § 67 Abs. 1 BNatschG muss nun 

durch den Landrat als untere Naturschutzbehörde geprüft werden, ob mit dem 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben zugestimmt wer-

den kann. Eine Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 1 ist möglich, wenn Gründe 

des überwiegend öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und 

wirtschaftlicher Art vorliegen. Folgende Voraussetzungen müssen für § 67 

Abs. 1 Nr. 2 vorliegen:   
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a) die Durchführung der Vorschriften führt zu einer unzumutbaren Be-

lastung  

b) die Abweichung ist mit den Belangen von Naturschutz und Land-

schaftspflege vereinbar 

Das Ferienwohnhaus „Villa am Waldeck“ wird von einem kleinen Familienbe-

trieb mit zwei Angestellten betrieben. Um den insgesamt maximal 24 Gäste 

einen angenehmen und individuell auf die Bedürfnisse der Gäste angepassten 

Aufenthalt ermöglichen zu können, ist es wichtig, Ansprechpartner jeder Zeit 

vor Ort zu haben. Überdies kann so eine flexible An- und Abreise unkompli-

ziert und schnell vorbereitet werden. Auch die Ferienhaus- und Ferienwoh-

nungsurlauber wünschen immer mehr Komfort und Service. So kann durch 

das Wohnen des Betreibers oder Betriebsinhabers vor Ort ein Brötchen- oder 

Frühstücksservice, eine tägliche Reinigung oder auch Auskünfte zu Sehens-

würdigkeiten und Ausflügen ermöglicht werden.  

Durch den Bau des Wohnhauses für den Betreiber oder den Betriebsinhaber 

kann diese Individualität und eine schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse der 

Gäste gewährleistet werden. Der Familienbetrieb bleibt so konkurrenzfähig zu 

anderen Modellen und ist langfristig auch wirtschaftlich lukrativ. 

Aufgrund der Nähe zum Ferienwohnhaus kommt kein anderer Standort für den 

Bau des Betreiberwohnhauses in Betracht. Die oben beschriebenen Punkte 

machen die unmittelbare Nähe des Betreiberwohnhaus zu den Ferienwohnun-

gen erforderlich. Die Nichtdurchführung des Vorhabens würde für den Betrei-

ber durch seinen derzeitigen Wohnort im Amtsbereich Altentreptow zu einer 

unzumutbaren Belastung führen.  

Im Geltungsbereich sind die Schutzgegenstände des Landschaftsschutzgebie-

tes nicht erkennbar. Der Planungsraum ist baulich überprägt durch die vor-

handenen Gebäude und Nutzung, sodass sich kein Bezug zu den Schutz- und 

Erhaltungszielen des Landschaftsschutzgebietes herstellen lässt. 

Für das geplante Vorhaben werden ausschließlich anthropogen vorgeprägte 

Bereiche des bestehenden Ferienhauses in Anspruch genommen. Das geplante 

Betreiberwohnhaus wird auf dem Kellergeschoss des ehemaligen Küchenge-

bäude errichtet. Unbeeinträchtigte Freiflächen werden nicht in Anspruch ge-

nommen.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich derzeit schon Gebäude. 

Die Oberkante als Höchstmaß baulicher Anlagen wird für das Baufeld 1 (BF 1) 

auf 13,5 m und für das Baufeld 2 (BF 2) auf 8,50 m in m über NHN im Be-

zugssystem DHHN2016 begrenzt. 

Somit wird sich die geplante Bebauung nach der Umgebungsbebauung richten 

und unterordnen.  

Für das Schutzgebiet lassen sich aufgrund des Vorhabens keinerlei optische 

und immissionsbezogene Wirkungen, die der Landschaftsschutzverordnung 
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entgegenwirken, feststellen. Die Abweichung scheint somit mit den Belangen 

der Natur- und Landschaftspflege vereinbar. 

 

Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet wird mit Hilfe einer FFH-Vorprüfung ermit-

telt, ob es prinzipiell zu erheblichen Beeinträchtigungen des Natura 2000-

Gebietes kommen kann. Können erhebliche Beeinträchtigungen nachweislich 

ausgeschlossen werden, kann auf eine FFH-Verträglichkeitsprüfung abgesehen 

werden. Insgesamt besteht weder durch das Vorhaben „Sondergebiet Wockn-

instraße 6“ noch durch ein kumulatives Zusammenwirken mit anderen Plänen 

und Projekten die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebietes 

und seiner maßgeblichen Bestandteile. Eine weitergehende Prüfung ist nicht 

erforderlich. Das Vorhaben ist verträglich in Bezug auf das GGB DE 1950-301 

„Wocknin-See“. 

 

Die Prüfung der Wirkung des geplanten Sondergebietes, das der Erholung 

dient mit der Zweckbestimmung „Ferienwohnungen“ auf die Schutzgüter des 

Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund der be-

schriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig 

beeinträchtigt werden.  

Als Vermeidungsmaßnahme ist eine Bauzeitenregelung vorgesehen, nach wel-

cher die Errichtungsphase gänzlich außerhalb der Brutperiode der relevanten 

Brutvogelarten erfolgt. Liegt die Bauzeit innerhalb der Wanderzeiten von Am-

phibien ist ein Schutzzaun, der das Überklettern und Untergraben verhindert, 

aufzustellen.  

Das Eintreffen von Verbotstatbeständen kann somit ausgeschlossen werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschrie-

benen und bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im 

Rahmen der Umweltprüfung nicht festgestellt werden. 

 

 

7. Immissionsschutz 

Derzeit sind keine wesentlichen Immissionswirkungen im Planungsraum vor-

hersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswir-

kungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissi-

onsgrenzwerte führen könnten. 
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8. Wirtschaftliche Infrastruktur 

8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Die Energieversorgung sowie Wasserversorgung erfolgen über das örtlich vor-

handene Netz. Die Trinkwasserversorgung erfolgt nach den anerkannten Re-

geln der Technik und den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.  

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 ist befris-

tet vom Anschluss- und Benutzungszwang von der öffentlichen leitungsgebun-

denen Abwasseranlage befreit, da sich vor dem Grundstück keine öffentliche 

Abwasseranlage befindet. Der Eigentümer betreibt auf dem Grundstück eine 

private Abwasseranlage (Kleinkläranlage / Sammelgrube).  

 

8.2 Gewässer 

Der Planungsraum liegt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in einer Trink-

wasserschutzzone.  

Oberflächengewässer werden weder als stehende noch als fließende Gewässer 

überplant. 

Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu 

vermeiden und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. 

Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert werden. 

Nach § 46 (2) WHG bedarf das Einleiten von Niederschlagswasser in das 

Grundwasser durch schadlose Versickerung keiner Erlaubnis. Anfallendes un-

belastetes Niederschlagswasser kann daher erlaubnisfrei über eine ausrei-

chende Sickerstrecke von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasser-

stand (MHGW) versickert werden. 

Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ähnliches geplant, sind diese so 

herzurichten, dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt wer-

den. 

 

8.3 Telekommunikation 

Der Geltungsbereich ist derzeit ausreichend mit Telekommunikationslinien der 

Telekom erschlossen. 
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8.4 Abfallentsorgung/Altlasten 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl 

von den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständig ge-

ordnete Abfallentsorgung erfolgen kann. Ist es notwendig Fremdböden auf- 

oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen Vor-

sorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die 

Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundesbodenschutz- und Altlastenverord-

nung (BBodSchV) vom 12 Juli 1999 (BGBl. l.S. 1554) sind zu beachten. Er-

gänzend sind bei der Verwertung des bei Baudurchführung anfallenden Bo-

denaushubs und anderer mineralischer Abfälle die Anforderungen an die stoff-

liche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln 

– der Mitteilungen der LAGA 20, Teile I, II und III zu beachten.  

Während der Erschließungs- und Baumaßnahmen aufgefundene Abfälle sind 

fachgerecht zu entsorgen.  

Die neue Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald über die Abfallent-

sorgung (Abfallwirtschaftssatzung – AwS), in Kraft getreten am 1. Januar 

2020, ist einzuhalten. Die Zufahrten der Müllbehälterstandorte sind so anzu-

legen, dass ein Rückwärtsfahren mit Müllfahrzeugen nicht erforderlich ist. (§ 

16 Unfallverhütungsvorschrift „Müllbeseitigung“ BGV C 27) 

Hinweis 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Planungsgebiet keine Altlasten be-

kannt. Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf Altlastenver-

dachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflä-

chen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren Bodenschutzbehörde des 

Landkreises (Standort Anklam) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebe-

nenfalls zu unterbrechen.  

 

8.5 Brandschutz 

Von öffentlichen Verkehrsflächen wird insbesondere für die Feuerwehr ein ge-

radliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen baulichen Anlagen geschaffen. 

Für die Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr gilt 

die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken. Die lichte Hö-

he der Zu- oder Durchfahrt muss senkrecht zur Fahrbahn gemessen mindes-

tens 3,50 m betragen (DIN 14090).  

Die Zufahrt muss so befestigt sein, dass sie von Fahrzeugen der Feuerwehr 

für den Katastrophen-, Rettungs- und Brandschutz mit einer Achslast bis zu 

10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden kann 

(DIN 14090). 
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Zur Deckung des Löschwasserbedarfs ist nach dem Arbeitsblatt W 405 

(07/1978) des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) 

für mind. 2 Stunden eine Löschwassermenge von mind. 48 m³/h in maximal 

300 m Entfernung zu gewährleisten. Diese Löschwassermenge muss zu jeder 

Jahreszeit zur Verfügung stehen.  

Um den Objektschutz gewährleisten zu können, ist in einem Umkreis von 300 

m ein Ansaugbrunnen herzurichten.  

Der Personenschutz ist durch das Hydrantensystem sowie Tanklöschfahrzeuge 

der eigenen und Nachbarwehren gegeben.  

 

9. Denkmalschutz 

9.1 Baudenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand kei-

ne Baudenkmale, die als Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes von 

Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu 

erhalten sind. 

 

9.2 Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Bo-

dendenkmale oder Verdachtsflächen bekannt. 

Hinweis  

Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweite-

rungen, Abbruche usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, ver-

schüttete Gewölbe, Verfüllungen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Lat-

rinen- und Abfallgruben, gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbungen (Hin-

weise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brandstellen oder Gräber) 

oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, 

Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften 

aller Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein 

kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverzüglich der unte-

ren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 

Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundei-

gentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. 

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unveränder-

tem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zu-

gang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die 

untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren ver-

längern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die Bergung des Denkmals 

dies erfordert. Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und 

Denkmalpflege zu übergeben. 
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10. Hinweise zur Bauausführung 

Die Bestimmungen des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegen-

schaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Vermessungs- und Ka-

tastergesetz – VermKatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 

2002 (GVOBl. M-V S. 524), zuletzt geändert durch § 40 Satz 2 Nr. 1 vom 

16.12.2010 (GVOBl. M-V S. 713), sind zu beachten. 

 

11. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Flächenbilanz: 

Geltungsbereich:      1.663 m² 

Sonstiges Sondergebiet:    1.427 m² 

Verkehrsfläche:         236 m² 

 

zu 2.1 Ermittlung des Biotopwertes 
  

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird zunächst aus der Anlage 3 die Wertstufe ermit-

telt. Die Wertstufe für artenarmer Zierrasen (PER) ist 0. Der Versiegelungsgrad der 

Flächen innerhalb des Geltungsbereichs liegt bei 0%. Demzufolge wird der Bio-

topwert 1 für die weitere Berechnung zu Grunde gelegt.   

 

Biotopwert: 1,0 

 

Zu 2.2 Ermittlung des Lagefaktors 

 

Der Abstand zu vorhandenen Störquellen (hier: Ferienwohnhaus) beträgt weniger als 

100 m. Der Lagefaktor ist in diesem Fall 0,75.  
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Zu 2.3 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Bio-

topveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 

 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktionsver-

lust), ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der vom Ein-

griff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem La-

gefaktor. 

 

Biotoptyp 

 

Fläche des 

beein-

trächtigten 

Biotops in 

m² 

Biotop-

wert 

Lage-

faktor 

EFÄ m² = Fläche * Bio-

topwert * Lagefaktor 

 

Eingriffsflä-

chenäquiva-

lent [m² EFÄ] 

PER 55 1,0 0,75 55 * 1,0 * 0,75  41,25 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 41,25 

 

Zu 2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

 

Es ist biotopunabhängig die voll/teilversiegelte Fläche in m² zu ermitteln und 

mit einem Zuschlag von 0,2/0,5 zu berücksichtigen. 

 

Vollversiegelte bzw- 

überbaute Fläche 

Zuschlag für Vollversiege-

lung/Teilversiegelung 

EFÄ= Vollversiegelte 

Fläche * Zuschlag 

Eingriffsflächen-

äquivalente EFÄ 

55 m² 0,2 EFÄ = 55 * 0,2 11 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 11 
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Zu 2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der mul-

tifunktionale Kompensationsbedarf. 

 

m² EFÄ für      

Bioveränderung 
+ 

m² EFÄ für Funkti-

onsbeeinträchtigung 
+ 

EFÄ für Teil-

/Vollversiegelung bzw. 

Überbauung 

Multifunktionaler 

Kompensations-

bedarf [m² EFÄ] 

41,25  11 52.25 

Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs [m² EFÄ]: 52.25 

 

Zu 4. Kompensation des Eingriffes 

Anforderungen für Anerkennung:  

• Verwendung standortheimischer Baumarten aus möglichst gebietseigenen 

Herkünften, Verwendung nichtheimischer Baumarten nur, wenn dies aus 

historischen Gründen sinnvoll erscheint  

• Pflanzvorgaben:  

- Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Herstellen der Vege-

tationstragschicht und der Pflanzgrube entsprechend den jeweils gelten-

den DIN-Vorschriften, Lockerung des Grubengrundes vor der Pflanzung  

- dauerhaftes Freihalten von unterirdischen und oberirdischen Leitungen 

und sonstigen baulichen Anlagen bzw. Einbau langfristig wirksamer 

Wurzelschutzmaßnahmen  

- Pflanzgruben der Bäume: vertikal 1,5facher Ballendurchmesser, hori-

zontal doppelte Ballenhöhe - Baumscheibe: mindestens 12 m² unversie-

gelte Fläche (mit dauerhaft luft- und wasserdurchlässigem Belag)  

- unterirdisch verfügbarer Raum für Durchwurzelung mit mindestens 16 

m² Grundfläche und 0,8 m Tiefe  

- Mindestbreite von ober- und unterirdisch unbefestigten Pflanzstreifen 

2,5 m  

- Schutz vor Beschädigungen sowie Sicherung der Baumscheibe bzw. des 

Baumstreifens vor Verdichtung,  

- bei Bedarf Baumscheibe mulchen  
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- Pflanzqualität: Verwendung von Hochstämmen mit Stammumfang, mind. 

16/18 cm, in stark frequentierten Bereichen 18/20 cm, Obstbäume 

10/12 cm  

- Dreibockanbindung und ggf. Wildverbissschutz   

• Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege:  

- Ersatzpflanzungen bei Ausfall - Bäume bei Bedarf wässern im 1. -5. 

Standjahr  

- Instandsetzung der Schutzeinrichtung und Verankerung  

- Verankerung der Bäume nach dem 5. Standjahr entfernen  

- Abbau der Schutzeinrichtungen nach 5 Jahren  

- 2-3 Erziehungsschnitte in den ersten 10 Jahren zur Gewährleistung ei-

ner gleichmäßigen Kronenentwicklung  

Bezugsfläche für Aufwertungen: je Einzelbaum eine Grundfläche von 25 m² 

Kompensationswert:1,0 

Pflanzung von 3 Bäumen auf dem Grundstück des Vorhabenträgers 

 

Fläche der Maß-

nahme [m²] 

x Kompensationswert 

der Maßnahme 

Kompensationsflächen- 

äquivalent [m² KFÄ] 

75 1 75 

Kompensationsflächenäquivalent 75 

 

 

Zu 5. Gesamtbilanzierung 

 

Der Eingriff kann durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen vollständig kompensiert 

werden.  
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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Ückeritz ist eines der vier sogenannten Bernsteinbäder auf der Insel Usedom. Auf 

Grund seiner Lage zwischen Achterwasser und Ostsee, umgeben von Wald und am 

Wockninsee gelegen, hat das Ostseebad eine hervorgehobene Bedeutung für den 

Tourismus.  

Das einstige Fischer- und Bauerndorf lädt sowohl Aktiv-, Strandurlauber als auch 

Künstler und Kunstliebhaber zum Verweilen ein. Deshalb ist es kaum verwunder-

lich, dass das Ostseebad Ückeritz rund 360.000 Übernachtungen im Jahr zählt.  

Die Villa Wald-Eck in der Wockninstraße 6, nordöstlich der Ortslage Ückeritz, ist 

ein Ferienhaus mit vier Wohneinheiten für zwei bis 12 Personen. Die Ferienwoh-

nungen sind modern eingerichtet und gut ausgestattet. Der zur Villa gehörende 

Garten lädt zum Grillen, Verweilen und Spielen ein. Für das Ferienwohnhaus liegt 

eine Baugenehmigung vom 20.06.2008, AZ. 01399-08 vor.  

Um die Bewirtschaftung zu erleichtern, An- und Abreise der Feriengäste flexibler 

gestalten zu können und damit jederzeit ein direkter Ansprechpartner vor Ort ist, 

ist die Errichtung eines Betreiberwohnhauses vorgesehen.  

Für die planungsrechtliche Sicherung des Bestandes und die Schaffung der pla-

nungsrechtlichen Zulässigkeit eines Betreiberwohnhaus als Betriebssitz des Inha-

bers ist die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig.  

Der Neubau soll so konzipiert werden, dass sich der Baukörper im Vernehmen mit 

dem baulichen Bestand in das Landschaftsbild einfügt und darüber hinaus keine 

erheblichen negativen Umweltauswirkungen erzeugt werden.  

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen arten-

schutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 

BNatSchG aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine Zu-

lässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind insbesondere die direkten Wirkungen des 

Vorhabens auf besonders und streng geschützte Arten sowie die mittelbaren 

Auswirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben 

erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 
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1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Planungsraum umfasst im Südwesten ein bestehendes Ferienhaus mit vier 

Ferienwohnungen. Zentral innerhalb des Geltungsbereichs gelegen, befindet sich 

das Kellergeschoss eines ehemaligen Küchengebäudes. 

Im Bereich der Einfahrt fungiert die Rasenfläche als Parkplatz. 

Die großen Rasenflächen innerhalb des Geltungsbereichs unterliegen einer regel-

mäßigen Pflege und Mahd.  

Das gesamte Grundstück ist eingezäunt.  Der Planungsraum befindet sich inner-

halb des Landschaftsschutzgebietes „Insel Usedom mit Festlandgürtel“ (LSG 82) 

sowie innerhalb des Naturparkes „Insel Usedom“ (NP 5). 

Das Naturschutzgebiet „Wocknin See“ (NSG 78) sowie das FFH-Gebiet DE 1950-

301 „Wocknin See“ befinden sich im Osten, außerhalb des Geltungsbereichs. 

Gesetzlich geschützte Biotope befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1. 

Unter Zuhilfenahme der Anlage 10 der Hinweise zur Eingriffsregelung erfolgte die 

Eingrenzung des Untersuchungsraumes. Demnach wird der Untersuchungsraum 

so gewählt, dass sämtliche projektbezogene negative Randeinflüsse wie z. B. 

Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen, optische Reize o. ä. erfasst werden und 

innerhalb welchem diese Wirkungen auftreten können.  

Im Rahmen dieser artenschutzrechtlichen Prüfung wird nach gutachterlicher Ein-

schätzung ein Untersuchungsraum von 50 m als Korridor um den Geltungsbereich 

herum gewählt. Auswirkungen über diesen Bereich sind vorhabenbedingt aufgrund 

des zu erwartenden geringen Wirkgefüges nicht ableitbar.  

Grundlage für die Bestandsaufnahmen war in diesem Zusammenhang die Anlei-

tung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklen-

burg-Vorpommern. Des Weiteren wurden vorhandene Daten der Geoportale des 

Landes Mecklenburg-Vorpommerns genutzt. 
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1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersu-

chung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz ge-

mäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende The-

menkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbestände zu berücksichtigen 

bzw. zu untersuchen: 

o Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

o Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

o Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), ins-

besondere Brutvögel 

o die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" gemäß 

BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Verbots-

tatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

o die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

o deren maximale Wirkreichweiten 

o die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersuchungsrau-

mes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Dabei wird die Ausstattung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitatausstat-

tung und Eignung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung). Ausge-

gangen wird in diesem Fall von der sogenannten worst-caste-Betrachtung, in wel-

cher das Vorkommen einer Art angenommen wird, wenn die Art im Raum verbrei-

tet ist und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden. Das daraus abgeleitete 

Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, da nicht alle geeigne-

ten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestan-

des wird unter Berücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft aus-

gerichteten Untersuchungstiefe abgesehen. Von ihr wären keine neuen Erkennt-

nisse zu erwarten, da bereits allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhal-

tensweisen und Habitatansprüchen vor dem Hintergrund der örtlichen Gegeben-

heiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten 

zulassen. 

Die worst-case-Betrachtung ist in diesem Falle geeignet, um den Sachverhalt an-

gemessen zu erfassen. Vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten lassen 

allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprü-

chen sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten 

zu.  



S e i t e  | 5    

 

   

Bearbeitungsstand: September 2021                         Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 

„Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6“ 

der Gemeinde Ückeritz   

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
 

 

1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine 

Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit aus-

geschlossen werden kann und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht 

mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß Roter Liste ausgestorben oder 

verschollen sind und deren Auftreten in Mecklenburg-Vorpommern in naher Zu-

kunft unwahrscheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die aufgrund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habitatstruk-

turen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. Fehlen von 

für die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf-

grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Folgend werden alle Arten bzw. Artengruppen aufgelistet, die nach fachlicher Ein-

schätzung keine geeigneten Lebensraumbedingungen im Untersuchungsraum vor-

finden bzw. die in Mecklenburg-Vorpommern generell nur sehr lokale Vorkommen 

aufweisen und deren Vorkommen in keinem räumlichen Zusammenhang mit dem 

Vorhabenstandort stehen. 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann auf-

grund der Vorprägung des Vorhabenstandortes ausgeschlossen werden. 

Reptilien 

Vorzugslebensräume und Biotopstrukturen von Kriechtieren (Reptilia) wie der Eu-

ropäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicolaris) fehlen am Vorhabenstandort voll-

ständig.  

Das Vorkommen der Schlingnatter (Coronella austriaca), die ein breites Spektrum 

von Biotopen (Magerrasen, trockene Waldränder) besiedelt, konnte 2019 auf dem 

angrenzenden Gelände beobachtet werden. Wirkbedingt sind Beeinträchtigungen 

dieser Art jedoch ausgeschlossen. Eingriffe in die von der Schlingnatter bevorzug-

ten Biotopstrukturen werden nicht durchgeführt.   

Die Zauneidechse besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenra-

sen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahn-

dämme, Wegränder), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie verschiedenste Auf-

schlüsse und Brachen.  
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Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drai-

niertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, spär-

lich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen wie 

Steine, Totholz als Sonnenplätze auf. Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstub-

ben, selbstgegrabene Röhren oder verlassene Nagerbauten dienen als Überwinte-

rungsquartiere.  

Nach MÄRTENS et. al. (1997) haben Bodentiefe, Vegetationshöhe und Vegetati-

onsstruktur den größten Einfluss auf die Individuenzahlen der Art. Wichtig ist, dass 

die Bodeneigenschaften den Arten das leichte und tiefe Eingraben ermöglichen. 

Innerhalb des Plangebiets sind solche Habitate nicht vorhanden. Es gibt keine ve-

getationsfreien Bereiche mit grabfähigem Substrat und große Flächen innerhalb 

des Plangebietes sind versiegelt. Die Rasenflächen unterliegen einer regelmäßigen 

Mahd. Ein Vorkommen sowie eine Beeinträchtigung von Zauneidechsen kann somit 

ausgeschlossen werden. 

 

Amphibien 

Nordöstlich des Geltungsbereichs in einer Entfernung von 220 m befindet sich der 

Wockninsee.  

Ein Vorkommen der Rotbauchunke (Bombina bombina), der Kreuzkröte (Bufo cala-

mita), der Wechselkröte (Bufo viridis), des Laubfrosches (Hyla arborea), der Knob-

lauchkröte (Pelobates fuscus), des Moorfrosches (Rana arvalis), des Springfro-

sches (Rana dalmatina) und des Kleinen Wasserfrosches (Rana lessonae) ist in 

diesem Gewässer grundsätzlich möglich. Deren potenzielle Laichgewässer und 

Vorzugshabitate sind sonnenexponierte Stillgewässer mit einer offenen Wasserflä-

che und einem reich strukturierter Gewässerboden [Äste/Steine, fehlender Fisch-

besatz]. Der Geltungsbereich stellt weder ein Sommer- noch ein Winterquartier 

dar. Allerding können Wanderaktivitäten durch den Geltungsbereich des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans nicht ausgeschlossen werden.  
 

Käfer 

Vorkommen streng geschützter Käfer (Coleoptera) ist im Untersuchungsraum 

nicht bekannt. Vorzugslebensräume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und 

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) sind nährstoff-

arme bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die Planung nicht berührt.  

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer (Luca-

nus cervus) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind innerhalb des 

Geltungsbereiches nicht vorhanden. Gehölzbeseitigungen sind vorliegend nicht 

vorgesehen.  

Nachweise des Mentrie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im 

Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art 
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präferiert nährstoffärmere, konstant grundwassergeprägte, schlenken- und torf-

moosreiche Standorte.  

Die Vorzugslebensräume der genannten streng geschützten Arten werden durch 

die Planung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben 

kann somit ausgeschlossen werden. 

 

Schmetterlinge 

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der 

Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Pro-

serpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese ge-

eigneten Lebensräume sind im Bereich des Vorhabenstandortes nicht vorhanden. 

 
Sonstige streng geschützte Arten 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und se-

miaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Per-

cidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszuschlie-

ßen. Wirkbedingt sind keine Beeinträchtigungen der Säugetiere wie Fischotter 

(Lutra lutra) und Bieber (Castor fiber) vorhersehbar. 

 

Fledermäuse 

Für Fledermäuse (Microchiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter Untersu-

chungsbedarf. Es ist kein Abbruch von Gebäuden mit potenziellen Quartierseigen-

schaften vorgesehen. Auch für Gehölze mit Quartierseigenschaften, wie Spalten 

hinter abplatzender Borke, Baumhöhlen oder Stammrisse werden nicht beseitigt.   
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Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie 

2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wild lebenden euro-

päischen Vogelarten den Schutzstatus der besonders geschützten Arten.  

Aufgrund der Habitatausstattung und des Tourismus vor Ort kann unter Berück-

sichtigung der relevanten Wirkfaktoren der zu bewertende Bestand europäischer 

Brutvogelarten auf störungsunempfindliche Brutvögel der Gehölze und Gebäude-

brüter beschränkt werden. Auf Grund der regelmäßigen Mahd innerhalb des Gel-

tungsbereichs kann das Vorkommen von Offenlandbrütern innerhalb des Geltungs-

bereichs ausgeschlossen werden.  

Relevante Gehölzbrüter sind Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle 

(Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkönig (Troglodytes 

troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palumbus) und 

Amsel (Turdus merula). Eine Brutaktivität dieser Arten in Gehölzen kann ange-

nommen werden. 

Für diese potenziell vorkommenden Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brut-

stätte nach Beendigung der Brut. Planungsrelevant sind also ausschließlich vari-

able Niststätten. 

Gebäudebrüter wie z. B. Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Mehlschwalbe (De-

lichon urbicum), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) oder Haussperling (Pas-

ser domesticus) gelten als Kulturfolger. Sie besitzen teilweise eine ausschließliche 

Orientierung auf Gebäude. Ihre Bruthabitate liegen u. a. in Dachspalten, an senk-

rechten Wänden unter Überhängen, in Mauernischen oder in Mauerlöchern. Ein 

Vorkommen dieser Arten ist möglich, eine Betroffenheit zu untersuchen. 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im Un-

tersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten.  

Zusammenfassend ist ein erhöhter Untersuchungsbedarf für die gehölz- 

und bodenbrütenden Vogelarten und Amphibien abzuleiten. 
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2. Wirkungen des Vorhabens 

Innerhalb dieser Unterlage sind die Wirkungen auf nach nationalem und europäi-

schem Recht besonders und streng geschützter Arten zu prüfen. Im Rahmen un-

terschiedlichster Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung von Wirkungen 

auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz wurden folgende Maßnahmen in das Planungskonzept integriert: 

o Einhaltung der Bauzeitenregulierung zur Vermeidung der Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG in Bezug auf gehölz-, gebäudebrütende Vogelar-

ten. 

o Aufstellung eines Amphibienschutzzaunes, wenn die Bauzeit innerhalb des 

Wanderzeitraums liegt.  

o Vermeidung von zusätzlichen Versiegelungen  

 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse  

Die Faktoren Störung, Verdrängung und Habitatverlust beziehen sich besonders 

auf das faunistische Arteninventar. Bedingt durch direkten oder indirekten Flä-

chenverlust können o. g. Faktoren Beeinträchtigungen verursachen. 

Ein direkte Flächenverlust ist vorliegend nicht gegeben. Das Betreiberwohnge-

bäude wird auf ein vorhandenes Kellergeschoss gesetzt.   

Die Flächen unterliegen bereits einer touristischen Nutzung. 

Beeinträchtigungen von höheren Arten und Lebensgemeinschaften durch Versie-

gelung und Flächeninanspruchnahme sind somit auszuschließen. 

Baubedingte Auswirkungen beschränken sich auf die Errichtungsphase. Die erfor-

derlichen Bauarbeiten im Planungsraum sind insgesamt in ihrer Wirkintensität als 

sehr gering einzuschätzen.  

Unter Einhaltung der Bauzeitenregulierung zur Vermeidung der Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG in Bezug auf gehölz-, gebäudebrütende Vogelarten 

und Amphibien entstehen keine Beeinträchtigungen. 

 

2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkungen tre-

ten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt ein bereits touristisch 

genutztes Gelände in Anspruch.  

Im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Redu-

zierung der erforderlichen Eingriffe auf ein unbedingt notwendiges Maß 

wurde die Grundfläche (GR) für die einzelnen Bauteile angegeben. Die GR 

für das geplante Betreiberwohnhaus beträgt 129 m² und die GR für das 

vorhandene Ferienwohnhaus beträgt 195 m².  
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Das Betreiberwohnhaus wird auf einem bereits vorhandenen Kellergeschoss 

errichtet. Es überragt dieses Kellergeschoss um 55 m², sodass diese Fläche 

als Eingriff zu bewerten ist.  

Betriebsbedingte Wirkungen sind Wirkungen, die unmittelbar mit den vorgesehe-

nen Ferienhäusern in Verbindung stehen. Dazu zählen z.B. Verkehrsaufkommen 

oder optische Reize. Die dadurch erzeugten Reizkulissen können sich unmittelbar 

auf die Artenzusammensetzung auswirken.  

 

 

3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des Vor-

habens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt wer-

den, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb des 

Untersuchungsraumes vorkommen.  

 

3.1.2 Tierarten 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders 

geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen bzw. zu töten oder 

ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Tötungsverbot). 

Für das Vorhaben ist von einer baubedingten Verbotsverletzung auszugehen, wenn 

die mit dem Bau des geplanten Betreiberwohngebäudes in Verbindung stehenden 

Handlungen voraussehbar zur Tötung von Exemplaren einer Art führen.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwick-

lungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng 

geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-

, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot). 
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Veränderungen von Aktivitätsmustern, ein höherer Energieverbrauch oder der Ab-

zug von Tierarten in ungünstige Gebiete können zu relevanten Störungen führen 

und damit den Erfolg der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Überwinterung oder 

Wanderung gefährden. Dabei ist auch die zeitliche Komponente zu berücksichti-

gen. So sind Störungen nur während der Bauphase relevant. Maßgebend ist dabei, 

ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Er-

heblichkeitsschwelle).  

Unter einer lokalen Population werden alle Individuen einer Art verstanden, die 

eine Fortpflanzungs- und Überlebensgemeinschaft bilden und einen zusammen-

hängenden, abgrenzbaren Raum gemeinsam bewohnen.  

Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der Bestand einer lo-

kalen Population vorhabenbedingt dauerhaft verringern würde.  

Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld möglich sein, sind in der 

Regel keine dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation zu erwarten. Der 

Verbotstatbestand wird entsprechend nicht erfüllt.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstö-

rungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

Zu prüfen sind somit alle Lebens- und Teillebensräume, die von geschützten Arten 

aktuell zur Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden. Unter die Begriffs-

definition Fortpflanzungs- und Ruhestätte fallen beispielsweise auch alle Bereiche, 

die potenziell diese Funktionen erfüllen können. Damit beinhaltet das Zerstörungs-

verbot auch Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 

wieder besetzt werden. 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. 

 

Prüfung der Betroffenheit von Amphibien 

Eine Betroffenheit von Amphibien aufgrund der Lage des Vorhabengebietes am 

Wockninsee konnte nicht von vornherein ausgeschlossen werden, weshalb sie in-

nerhalb dieser artenschutzrechtlichen Prüfung gesondert betrachtet werden.  

Um eine Wanderung während der Bauzeit in das Baufeld zu vermeiden, ist ein 

Amphibienschutzzaun aufzustellen. Somit kann das Eintreffen von artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbeständen vollständig ausgeschlossen werden. 
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3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 

der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkommende 

Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). Nach Ar-

tikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wild lebenden 

Vogelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „beson-

ders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus 

werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen 

(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vo-

gelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Be-

schädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und 

Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entspre-

chend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche 

Handlungen zu stören. 

Die Auswahl der Arten erfolgte auf der Basis des vorhandenen Lebensraumpoten-

zials in Verbindung mit den Verhaltensweisen einzelner Arten.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau der 

geplanten Beherbergungseinrichtungen bzw. etwaiger Nebenanlagen vorausseh-

bar zur Tötung von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwick-

lungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng 

geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-

, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot). 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. Ent-

scheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flächenin-

anspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen oder festen Niststätten 

von europäischen Vogelarten.  

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG 

Um einen Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 u. 3 BNatSchG zu vermeiden, ist für die 

untersuchten Brutvogelarten sind die Bauzeitenregelungen einzuhalten.  
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Artengruppe:  Brutvögel der Gehölze  

(vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte / variable Niststätten) 

Untersucht wurden:  
Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkö-
nig (Troglodytes troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palumbus) und Amsel 
(Turdus merula) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  

- typische Vogelarten der Waldränder, Gärten, Parks und Gebüsche, Wälder oder Einzelbäume 

- jährlich neuer Nestbau 

- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum, Brutplatz und Nahrungshabitat genutzt 

-  Ernährung: Insekten, Spinnen seltener Weichtiere, Kleinsäuger, Früchte und Beeren 

 
Vorkommen in Mecklenburg- Vorpommern: 
- in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreitet, stabile Bestände, geringe Störempfindlichkeit und Fluchtdistanz 
 
Vorkommen als Brutvogel in M-V (Quelle: LUNG M-V): 
Heckenbraunelle: 90.000-100.000 BP  
Gartengrasmücke: 100.000-150.000 BP 
Zaunkönig: 100.000-120.000 BP 
Stieglitz: 60.000-80.000 BP 
Ringeltaube: 100.000 BP 
Amsel:250.000-300.000 BP 
Buchfink: 600.000-800.000 BP 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potentieller Bruthabitate/ Lebensräume 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Untersuchungsraum sowie im nahen Umfeld befinden sich geeignete Habitate wie Gehölze. Ein Vorkommen dieser Gehölz-

brüter ist grundsätzlich möglich. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 

Habitatqualität: gut 

Beeinträchtigungen:   

Durch die vorhandene Nutzung  bestehen bereits Vorbelastungen. 

Erhaltungszustand: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Errichtung der Gebäude außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. August und dem 01. März oder nach einer Begehung 

unmittelbar vor Baubeginn 

- Errichtungsphase vor Eintreten der Brutperiode → Bauereignisse im späteren Verlauf zu einer Vergrämung und damit zu 

einem Ausweichen der untersuchten Brutvogelarten auf umliegende Ersatzhabitate  

- minimale Eingriffsintensität 

- keine Gehölzbeseitigungen vorgesehen 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich- 
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können durch die Bauzeitenregulierung vollständig vermieden wer-
den. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist nicht zu erwarten. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Bauzeit liegt außerhalb der Fortpflanzungs-, Aufzuchts- oder Mauserzeit der Gehölzbrüter. Konflikte sind diesbezüglich 
auszuschließen.  
 
Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. 

des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschlie-

ßen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Bei einer Bauzeit außerhalb des Brutzeitraums können Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Der umliegende Gehölz-
bestand bietet zusätzlich Ausweichhabitate, sodass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Artname:  Siedlungs- und Gebäudebrüter 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Mehlschwalbe (Delichon urbicum), Haussperling (Passer domesticus), Haus-
rotschwanz (Phoenicurus ochruros)  

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Ökologie:  
- durch den Verlust ursprünglicher  Brutplätze, z.B. durch die Zerstörung alter höhlenreicher Wälder kommen einige dieser 

Arten bei uns nur noch an Gebäuden vor, weil sie im Umland keine natürlichen Brutplätze mehr finden  

-es erfolgten Umsiedlungen von Baum- oder Felshöhlen in Mauernischen, Mauerlöcher, Dachspalten oder Sparrengebälk die 

von den Vögeln als Brutgebiet angenommen werden 

- bei allen aufgeführten Arten handelt es sich um gebäudebewohnende Arten mit einer mehrjährigen Nutzung der Fortpflan-

zungsstätte 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- in Mecklenburg Vorpommern flächendeckend verbreitet, 

- Verbreitungsschwerpunkt befindet sich in dörflichen Bereichen  

 

Vorkommen als Brutvogel in M-V (Quelle: LUNG M-V): 

Hausrotschwanz: 27.000-35.000 BP 

Haussperling: 500.00-600.00 BP 

Mehlschwalbe: 150.000-180.000 BP 

Rauchschwalbe: 100.000 BP 

 
 Gefährdungsursachen: 
-Beseitigung potentieller Bruthabitate/ Lebensräume 

-Verstädterung ländlicher Siedlungsbereiche 

-Fehlen geeigneter Nistplätze in der Nähe von nahrungsreichen Habitaten 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Die die anderen Gebäude stellen ein potentielles Bruthabitat dar. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Gebäudeabbrüche sind nicht vorgesehen, Bauarbeiten findeen außerhalb Brutzeit zwischen dem 01. August und dem 01. 

März statt 

- Bruthabitate werden nicht beseitigt  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Die Umsetzung der Bauarbeiten ist außerhalb der Brutsaison vorzusehen.  

Eine betriebsbedingte Tötung oder Verletzung von Tieren während der Brut ist auszuschließen.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die Bauzeitenregulierung ist eine Verletzung des Störungsverbotes ausgeschlossen.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

        Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Eine Tötung von Tieren kann durch die Einführung einer Bauzeitenregelung vollständig ausgeschlossen werden. Im Umfeld 

des Geltungsbereichs befinden sich Ausweichhabitate. So ist die Aufrechterhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflan-

zungsstätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-

chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung  

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass artenschutzrechtliche Konflikte lediglich mit 

den Bau- und Sanierungsarbeiten der Gebäude zu erwarten sind. Diese Arbeiten 

finden grundsätzlich außerhalb der Brutperiode statt.  

Erhebliche Störungen von europäischen Brutvogelarten die zur Aufgabe von 

Lebensräumen oder Brutplätzen führen sind somit aufgrund der geringen Wir-

kungsintensität der Bautätigkeit in Verbindung mit der Errichtung außerhalb der 

Brutperiode der untersuchten Brutvogelarten vollständig vermeidbar. Tötungen 

oder Verletzungen können ausgeschlossen werden.  

Für die Bauzeit außerhalb der Brutperiode lassen sich artenschutzrechtliche Kon-

flikte vollständig ausschließen.  

Bei einer Bauzeit innerhalb der Wanderzeiten ist ein Amphibienschutzzaun entlang 

des Grabens aufzustellen, der ein Einwandern für diesen Zeitraum unterbindet. 

Das Eintreffen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann somit ver-

hindert werden. 

 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) für die im Gebiet ansässige Avifauna sowie für Fledermäuse und Am-

phibien sind unter Berücksichtigung der Standortgegebenheiten nicht erforderlich. 
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung eines 

Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 

1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. 

Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen Bewertung ist es zu prüfen, ob sich die 

vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden Empfindlichkeiten der untersuch-

ten Arten überlagern.  

Im vorliegenden Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix unter-

sucht, ob ein drohender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG zwingend zur Unzulässigkeit des am Standort Wockninstraße 6 geplan-

ten Sondergebiets führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weich-

tiere, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger, Fledermäuse, Reptilien, Fische, und 

Gefäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der Relevanzprüfung 

ausgeschlossen werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für, Amphibien sowie für 

gebüsch- und gebäudebrütende Vogelarten. Eine Betroffenheit kann mit Einhal-

tung der Vermeidungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. 

Für die Artenzusammensetzung und die Artendichte werden sich mit der Umset-

zung des Vorhabens keine relevanten Änderungen ergeben. Die ökologische Funk-

tion des Planungsraumes bleibt aufgrund der geringen Wirkfaktoren des Vorhabens 

in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten. 

 

Das geplante Sondergebiet „Ferienwohnungen“ ist unter Einhaltung von Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen mit den artenschutzrechtlichen Vor-

gaben des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. Alle möglichen Konflikte in 

Bezug auf die untersuchten Arten können unter Einhaltung der Empfehlungen 

dieser Unterlage vollständig ausgeschlossen werden. 
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          Stand: 30.09.2021 

 

Durchführungs- und Erschließungsvertrag 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 

„Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 6“ 

der Gemeinde Seebad Ückeritz 

 

 

zwischen 

der Gemeinde Seebad Ückeritz, über das Amt Usedom-Süd Markt 7, 17406 Usedom, vertreten durch 
den Bürgermeister, Herrn Axel Kindler, 

- nachfolgend „die Gemeinde“ genannt – 

 

und 

 

Herrn Silvio Seefeld, Hauptstraße 7a, 17091 Adamshof 

- nachfolgend „Vorhabenträger“ genannt – 

 

Wird der nachfolgende Vertrag gemäß § 12 BauGB geschlossen. Die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Seebad Ückeritz hat mit Beschluss Nr.: _____________ in der Sitzung am 
_______________ dem Vertrag zugestimmt. 

 

§ 1 

Vertragsgegenstand 

(1) Die Gemeinde hat für das Flurstück 130/1 der Flur 1 in der Gemarkung Ückeritz sowie das 
Flurstück 587/2 (tlw.) und 590/15 der Flur 2 in der Gemarkung Ückeritz den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 „Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 
6“ aufgestellt. Der Geltungsbereich des beabsichtigten Bebauungsplans ist in der beigefügten 
Übersichtskarte dargestellt, die als Anlage 1 Vertragsbestandteil ist. 

(2) Ziel des Vorhabens ist, die planungsrechtliche Sicherung des Bestandes und die Schaffung der 
planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Betreiberwohnhauses als Betriebssitz des Inhabers. 
Die Regelungsabsichten der Gemeinde Ückeritz beschränken sich auf die in § 10 BauNVO 
definierten Erholungsnutzungen. 

(3) Der Entwurf des Bebauungsplans (Anlage 3), bestehend aus Planzeichnung und Begründung 
ist den Vertragsparteien bekannt. Er ist zugleich Vertragsgegenstand. 

(4) Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist das Vorhaben „Sondergebiet Ferienwohnungen 
Wockninstraße 6“ und die Erschließung des Vorhabengrundstücks. Der Vorhaben- und 
Erschließungsplan mit Anlagen ist diesem Vertrag als Anlage 2 beigefügt. Er ist 
Vertragsbestandteil. 
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§2 

Verpflichtung zur Durchführung des Vorhabens und deren Erschließung 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, das nachstehend beschriebene Vorhaben und die 
Erschließung nach den Regelungen dieses Vertrages und dem zugrunde liegenden Vorhaben- 
und Erschließungsplan (Anlage 2) auf seine Kosten durchzuführen: 

BF 1: vorhandenes Ferienhaus 

Für das Ferienwohnhaus liegt eine Baugenehmigung vom 20.06.2008, AZ. 01399-08 vor. 
Die Gesamtgrundfläche des vorhandenen Ferienwohnhauses beträgt 195 m² und die 
Gebäudehöhe liegt bei 13, 50 m über NHN im Bezugssystem DHHN2016.  

BF 2: geplantes Betreiberwohngebäude  
Das Betreiberwohnhaus soll auf dem bestehenden Kellergeschoss des ehemaligen 
Küchengebäudes errichtet werden. Dabei soll eine zulässige Gesamtgrundfläche von 128 
m² und eine maximale Gebäudehöhe 8,50 m über NHN im Bezugssystem DHHN2016. Die 
Dachneigung soll zwischen 2-3° betragen.  

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, spätestens 3 Jahre nach Bestandskraft der Satzung über 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit dem Vorhaben zu beginnen. 

 
 

 
§ 3 

Vollständige Kostenübernahme 

(1) Der Vorhabenträger trägt vollständig die Kosten des Bebauungsplanverfahrens sowie der 
erforderlich werdenden Flächennutzungsplanänderung, der Realisierung des Vorhabens und 
der inneren Erschließung. 

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich insbesondere, auf seine Kosten durch die Baukonzept 
Neubrandenburg GmbH den Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich Begründung 
ausarbeiten zu lassen. Der Vorhabenträger verpflichtet sich weiterhin, sämtliche für das 
Planaufstellungsverfahren notwendigen Unterlagen auf seine Kosten erstellen zu lassen, 
insbesondere die Entwürfe zur Vorbereitung der Abwägung. 

(3) Der Vorhabenträger hat die Entwürfe der Planung einschließlich Planzeichnung und 
Begründung und die Entwürfe zur Vorbereitung der Abwägung mit der Gemeinde 
abzustimmen. Bei der Erarbeitung der Unterlagen haben die von ihm Beauftragten die 
Vorschriften und Regelungen zu beachten, die für die Gemeinde gelten. 

(4) Die Übergabe der digitalen Planungsunterlagen an die Gemeinde erfolgt in einem geeigneten 
Datenformat (PDF). 
 
 

 
§ 4 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie besonderer Artenschutz 

(1) Mit Verweis auf Punkt 11 der Begründung (Anlage 3) sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
erforderlich. Der Vorhabenträger verpflichtet sich 3 St. standortheimischer Baumarten aus 
möglichst gebietseigenen Herkünften zu pflanzen. Alternativ dürfen auch 3 St. 
nichtheimischer Baumarten im Plangebiet gepflanzt werden, wenn dies aus historischen 
Gründen sinnvoll erscheint.  
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Die Baumpflanzungen müssen folgende Pflanzqualitäten haben: 

 Verwendung von Hochstämmen mit Stammumfang, mind. 16/18 cm, in stark 
frequentierten Bereichen 18/20 cm, Obstbäume 10/12 cm 

 

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die festgesetzten und nachfolgend vereinbarten 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen durchzuführen (Anlage 4). 

Um eine Wanderung während der Bauzeit in das Baufeld zu vermeiden, ist ein 
Amphibienschutzzaun aufzustellen. Somit kann das Eintreffen von artenschutz-rechtlichen 
Verbotstatbeständen vollständig ausgeschlossen werden. 
 
Für die Bauzeit außerhalb der Brutperiode zwischen dem 01. August und dem 01. März oder 
nach einer Begehung unmittelbar vor Baubeginn lassen sich artenschutzrechtliche Konflikte 
vollständig ausschließen.  
 
 
 

§ 5 
Durchführung, Abnahme und Gewährleistung 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, Bauleistungen nur an fachkundige und geeignete 
Unternehmen zu vergeben, bzw. selbst durchzuführen. 

(2) Der Vorhabenträger zeigt der Gemeinde bei den von ihm nach §§ 2 und 4 dieses Vertrages 
durchzuführenden Maßnahmen, die Fertigstellung des Gebäudes und privaten Erschließung 
schriftlich an. 
 
 
 

§ 6 
Kosten des Vertrages 

(1) Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung trägt der Vorhabenträger. Jede Partei 
trägt die Kosten ihrer Beratung selbst. 
 
 
 

§ 7 
Rücktritt 

(1) Für den Fall, dass die Gemeinde das Planungsverfahren nicht weiter durchführt, eine andere 
Planung als die in diesem Vertrag vorgesehen verfolgt oder der Bebauungsplan nicht 
innerhalb von einem Jahr nach Abschluss dieses Vertrages Rechtskraft oder Planreife im 
Sinne des § 33 BauGB erlangt, ist der Vorhabenträger berechtigt, von diesem Vertrag 
zurückzutreten. Das Rücktrittsrecht ist durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde 
auszuüben. 
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§ 8 
Wirksamwerden 

 
(1) Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung aller Vertragsparteien wirksam. 

 
 
 
 

§ 9 
Schlussbestimmungen 

(1) Mündliche Abreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen 
der Schriftform und der Zustimmung der Gemeindevertretung. Die Parteien verpflichten sich 
wechselseitig, alle Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die bei der 
Herbeiführung der Schriftform erforderlich sind. Beide Vertragsparteien sichern ausdrücklich 
eine kooperative Zusammenarbeit zu. 

(2) Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies die Wirksamkeit des Vertrages als Ganzes nicht. In diesem Fall ist die unwirksame 
Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem angestrebten Vertragszweck am 
nächsten kommt. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Vertragslücke offenbar werden sollte 
oder eine Bestimmung sich als undurchführbar erweist. 

(4) Der Vorhabenträger stellt sicher, dass die Gemeinde alle von ihr angeforderten relevanten 
Unterlagen in ausreichender Anzahl, Form und Qualität sowie rechtzeitig erhält. 

(5) Für alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist als Gerichtsstand der Sitz der 
Gemeinde maßgeblich. 
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§ 10 

Anlagen 

(1) Dieser Vertrag schließt die folgenden Anlagen ein, die einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Vertrages bilden:  

 

Anlage 1 Übersichtskarte über das Bebauungsplangebiet  

Anlage 2 Vorhaben- und Erschließungsplan mit Anlagen 1, 2 und 3, September 2021 

Anlage 3 Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Sondergebiet 
Ferienwohnungen Wockninstraße 6“ der Gemeinde Seebad Ückeritz, 

Anlage 4 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, September 2021 
 
 
 

 
 

Ückeritz, den …………………………… 
 
 
 
 
die Gemeinde: ………………………………………….   der Vorhabenträger: …………………………………………. 
  Axel Kindler   Silvio Seefeld 
  Bürgermeister 
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